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Termine Februar 2012 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbei-
träge fällig werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 

  Überweisung
1
 Scheck

2
 

Lohnsteuer, Kirchen-
steuer, Solidaritätszu-
schlag

3
 

10.2.2012 13.2.2012 7.2.2012 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an 
den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer
4
 10.2.2012 13.2.2012 7.2.2012 

Umsatzsteuer-
Sondervorauszahlung

5
 

10.2.2012 13.2.2012 7.2.2012 

Gewerbesteuer 15.2.2012 20.2.2012 10.2.2012 

Grundsteuer 15.2.2012 20.2.2012 10.2.2012 

Sozialversicherung
6
 27.2.2012 entfällt entfällt 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 
10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben 
werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der 
Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge 
erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto 
des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des 
Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung er-
teilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei 

Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5 Vgl. Information „Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer-Vorauszahlungen“. 
6 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu ver-
meiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage 
vor Fälligkeit (d. h. am 23.2.2012; 26.3.2012) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt wer-
den. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Ge-
haltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. 
Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feierta-
gen fällt. 

 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 

  Überweisung
1
 Scheck

2
 

Lohnsteuer, Kirchen-
steuer, Solidaritätszu-
schlag

3
 

12.3.2012 15.3.2012 9.3.2012 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer Gewinnausschüttung an den 
Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, Solida-
ritätszuschlag 

12.3.2012 15.3.2012 9.3.2012 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

12.3.2012 15.3.2012 9.3.2012 

Umsatzsteuer
4
 12.3.2012 15.3.2012 9.3.2012 

Sozialversicherung
6
 28.3.2012 entfällt Entfällt 

 

Termine März 2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorsteuerabzug bei Installation einer Photovoltaikanlage 

 Der Bundesfinanzhof hat in mehreren 
Entscheidungen zur Frage des Vor-
steuerabzugs im Zusammenhang mit der 
Installation einer Photovoltaikanlage (PV-
Anlage) Stellung genommen: 

Im ersten Fall hatte der Eigentümer eines 
Grundstücks an sein privat genutztes 
Haus einen Carport angebaut, der zum 
Unterstellen des privaten Pkw verwendet 
wird. Auf der Dachfläche des Carports 
installierte er eine PV-Anlage, mit der er 
Strom erzeugt, der an einen Energiever-
sorger veräußert wird. Nach der Ent-
scheidung des Bundesfinanzhofs darf der 
Eigentümer den Carport insgesamt sei-
nem Unternehmen zuordnen mit der 
Folge, dass die gesamten auf die Errich-
tung des Carports und der PV-Anlage 
entfallenden Vorsteuern abgezogen 
werden können. Voraussetzung ist, dass 
die unternehmerische Nutzung des ge-
samten Carports mindestens 10 % be-
trägt. Die unternehmerische Nutzung 
wird anhand eines Umsatzschlüssels 
ermittelt, bei dem ein fiktiver Vermie-
tungsumsatz für den nichtunternehme- 

 

risch genutzten inneren Teil des Car-
ports einem fiktiven Umsatz für die Ver-
mietung der Dachfläche an einen Dritten 
zum Betrieb einer PV-Anlage gegen-
übergestellt wird. Die private Verwen-
dung des Carports unterliegt als unent-
geltliche Wertabgabe der Umsatzsteuer. 

Hier hat sich die Gesetzeslage ab 
2011 entscheidend verändert: 

Bei Baumaßnahmen nach dem 
31.12.2010 kann nur noch die Vorsteuer 
aus der Errichtung der PV-Anlage in 
voller Höhe abgezogen werden. Die auf 
die Herstellung des Carports entfallen-
den Vorsteuern sind nur noch in Höhe 
des auf die unternehmerische Nutzung 
entfallenden Anteils abzugsfähig. 

Im zweiten Fall hatte der Eigentümer 
einen Holzschuppen neu errichtet und 
auf diesem eine PV-Anlage installiert. 
Der Holzschuppen selber wurde weder 
privat noch unternehmerisch genutzt. 
Anders als im „Carport-Fall“ konnte der 
Eigentümer den Holzschuppen auch in 
den Jahren vor 2011 nur in Höhe des      
. 

 

unternehmerischen Nutzungsanteils 
seinem Unternehmen zuordnen. In 
Höhe dieses Nutzungsanteils kann er 
den Vorsteuerabzug aus den Herstel-
lungskosten des Schuppens geltend 
machen. 

Im dritten Fall hatte der Eigentümer 
das Dach einer bestehenden, nicht 
genutzten Scheune neu eindecken 
lassen und anschließend auf der 
Südseite eine PV-Anlage errichtet. 
Der Bundesfinanzhof kam zu dem 
Ergebnis, dass der Eigentümer die 
auf die Neueindeckung des Dachs 
entfallende Vorsteuer im Verhältnis 
des unternehmerischen Nutzungsan-
teils an der gesamten Scheune ab-
ziehen kann. 

Hinsichtlich der Ermittlung des Nut-
zungsanteils im zweiten und dritten 
Fall gelten die Ausführungen zum 
„Carport-Fall“ entsprechend. 

 

 Der Bundesfinanzhof hatte in mehreren Entscheidungen die 
Aufwendungen für die berufliche Erstausbildung und für ein 
Erststudium nach Schulabschluss zum Werbungskostenabzug 
zugelassen, wenn die Ausbildung bzw. das Studium der späte-
ren Erwerbstätigkeit diente und die Aufwendungen von den 
Betroffenen (also z. B. nicht von den Eltern) selbst bezahlt 
wurden. 

 

Durch Änderung des Gesetzes sind die steuerzahlerfreundli-
chen Entscheidungen kassiert worden. Deshalb können Be-
rufsausbildungskosten für die erstmalige Berufsausbildung 
oder für ein Erststudium nur im Rahmen des Sonderausga-
benabzugs berücksichtigt werden. Der Höchstbetrag wurde 
zum 1.1.2012 von 4.000 € auf 6.000 € angehoben. 

 

Gesetzgeber kassiert Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs: Kosten für berufliche Erst-
ausbildung und Erststudium nach Schulabschluss nur als Sonderausgaben abziehbar 

 

Doppelter Mietaufwand als beruflich veranlasste Umzugskosten 

Die wegen eines Umzugs geleisteten doppelten Mietzahlungen können beruflich veranlasst und deshalb in voller Höhe als Wer-
bungskosten abziehbar sein. Eine Abzugsbeschränkung, wie dies bei Mehraufwendungen für eine doppelte Haushaltsführung der 
Fall ist, gilt hier nicht. Der nachfolgend geschilderte Fall macht dies deutlich. 

Ein Arbeitnehmer mietete anlässlich des Arbeitsplatzwechsels in der Nähe seines neuen Arbeitsorts eine 165 qm große 5-Zimmer-
Wohnung für die Familie an. Von dort ging er seiner Tätigkeit ab November nach. Die Ehefrau und das Kind zogen Anfang Februar 
nach und die bisherige Familienwohnung am ursprünglichen Wohnort wurde später aufgegeben. Der Arbeitnehmer machte die 
Miete am neuen Beschäftigungsort in voller Höhe als Werbungskosten geltend. Das Finanzamt erkannte den Mietaufwand jedoch 
nur anteilig für 60 qm an, weil im Rahmen der doppelten Haushaltsführung nur ein angemessener Mietaufwand berücksichtigt wer-
den kann. 

Der Bundesfinanzhof hat jedoch entschieden, dass hier die Grundsätze der doppelten Haushaltsführung keine Anwendung finden 
und den Abzug der Miete in voller Höhe zugelassen. Darüber hinaus sind nach Aussage des Gerichts auch die Kosten für die bis-
herige Wohnung ab dem Umzugstag abzugsfähig, jedoch längstens bis zum Ablauf der Kündigungsfrist für diese Wohnung. 

 

Kindergeld für im Inland selbstständig tätige 
polnische Staatsangehörige 

Ein polnischer Staatsangehöriger, der in Deutschland ein Ge-
werbe betreibt und dessen Ehefrau und Kinder in Polen leben, 
kann Anspruch auf Kindergeld haben. 

Der Bundesfinanzhof hat sich mit dem Fall eines polnischen 
Landwirts auseinandergesetzt, der dort bei der Sozialversiche-
rung der Landwirte versichert war. Ob in einem solchen Fall 
Kindergeldanspruch besteht, hängt nach Aussage des Gerichts 
von mehreren Faktoren ab. Zunächst muss geprüft werden, ob 
der Betreffende in Polen oder Deutschland als Selbstständiger 
oder Arbeitnehmer gilt. Außerdem kommt es darauf an, ob im 
Ausland Anspruch auf Leistungen besteht, die dem Kindergeld 
ähnlich sind. Ob solche Leistungen möglicherweise auf einer 
fehlerhaften Rechtsgrundlage beruhen, muss dabei nicht geprüft 
werden. 

 

Kindergeld: Semestergebühren sind von 
Einkünften abzuziehen 

Die Familienkasse lehnte einen Antrag auf Kindergeld ab, 
weil es die Semestergebühren nicht zum Abzug zuließ und 
der Jahresgrenzbetrag von damals 7.680 € überschritten 
wurde. 

Der Bundesfinanzhof sah die Semestergebühren als ins-
gesamt ausbildungsbedingte Mehraufwendungen an, 
sodass der Jahresgrenzbetrag nicht überschritten und 
Kindergeld zu gewähren war. 

Hinweis: Ab dem 1.1.2012 spielt die Höhe der Einkünfte 

eines Kindes keine Rolle mehr. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilanzsteuerrechtliche Beurteilung der Rückkaufsoption im Kfz-Handel 

Der Bundesfinanzhof hatte entschieden, dass Auto-Händler, die verkaufte Autos auf Verlangen des Käufers zurückkaufen, für diese 
Option eine Verbindlichkeit in Höhe des dafür vereinnahmten Entgelts ausweisen müssen. 

Das Bundesfinanzministerium musste nun noch festlegen, wie ein die Höhe des Optionsentgelts übersteigendes Risiko und wie die 
Option beim Berechtigten zu behandeln sind: 

Ansatz und Bewertung der Verpflichtung aus der Rückverkaufsoption beim Händler 

Die Option ist eine wirtschaftlich und rechtlich selbstständige Leistung. Diese Verpflichtung ist als Verbindlichkeit zu passivieren und 
mit dem für die Rückverkaufsoption vereinnahmten oder zu schätzenden Entgelt zu bewerten. Da regelmäßig ein Gesamtverkaufs-
preis vereinbart wird, muss für die Option ein Teilbetrag des Gesamtverkaufspreises angesetzt werden. Der Teilbetrag kann aus 
unterschiedlichen Rabatten für Einräumung oder Nichtgewährung der Option abgeleitet und am Bilanzstichtag noch bestehende 
Verbindlichkeiten entsprechend bewertet werden. 

Die Verpflichtung des Händlers, die Option zu dulden und sich zur Erfüllung der Abnahmepflicht bereitzuhalten, endet erst mit der 
Ausübung oder dem Verfall der Option; zu diesem Zeitpunkt ist die Verbindlichkeit erfolgswirksam auszubuchen. 

Ein den Teilbetrag übersteigendes Risiko, wenn zu einem späteren Zeitpunkt der Rückverkauf eingefordert wird - z. B. durch einen 
sich abzeichnenden Preisverfall auf dem Gebrauchtwagenmarkt -, ist als Rückstellung für drohende Verluste aus einem schweben-
den Geschäft nicht passivierungsfähig. 

Ansatz und Bewertung der Rückverkaufsoption beim Käufer (Optionsberechtigter) 

Für den Käufer ist die Option ein nichtabnutzbares immaterielles Wirtschaftsgut, das grundsätzlich mit den Anschaffungskosten an-
zusetzen ist. Diese entsprechen dem Wert der beim Händler passivierten Verbindlichkeit; in dieser Höhe sind die Anschaffungskos-
ten des erworbenen Autos gemindert. 

Das immaterielle Wirtschaftsgut ist erfolgswirksam auszubuchen, wenn der optionsberechtigte Käufer von seinem Recht Gebrauch 
macht und den Rückverkauf einfordert oder wenn das Recht, den Rückkauf von dem Händler zu verlangen, verfallen ist. 

 

Errichtet ein Unternehmer ein Gebäude, das er beruflich und 
privat nutzen will (gemischte Nutzung), kann er das Gebäude 
ganz oder teilweise seinem Unternehmensvermögen, alternativ 
seinem Privatvermögen zuordnen. Nur im ersten Fall kommt 
ein Vorsteuerabzug für die bezogenen Leistungen zur Herstel-
lung des Gebäudes in Betracht. Die Zuordnungsentscheidung 
ist sofort bei Leistungsbezug zu treffen und darüber hinaus       
. 

zeitnah zu dokumentieren. Zeitnah heißt bis spätestens im 
Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung, die bis zum 31. 
Mai des Folgejahres abgegeben sein muss. Wird diese ge-
setzliche Abgabefrist überschritten, liegt keine zeitnahe Do-
kumentation vor. Gibt es keine Beweisanzeichen für eine 
Zuordnung zum Unternehmen, kann diese auch nicht unter-
stellt werden. 

Die zum Vorsteuerabzug bei gemischt-genutzten Gegenständen zu treffende Zuordnungs-
entscheidung muss zeitnah dokumentiert werden 

 

Elektronische Übermittlung von Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen: Umstel-
lung der Buchführung frühzeitig angehen 

 Bilanzierende Unternehmen müssen (bis 
auf wenige Ausnahmen) für Wirtschafts-
jahre, die nach dem 31.12.2011 begin-
nen, ihre Bilanz sowie die Gewinn- und 
Verlustrechnung auf elektronischem Weg 
(E-Bilanz) an die Finanzverwaltung 
übermitteln. Diese wird es nicht bean-
standen, wenn die Daten für 2012 noch 
auf Papier eingereicht werden. 

Da spätestens für 2013 E-Bilanzen ab-
zugeben sind, sollte bereits Anfang 2012 
in Abstimmung mit dem Steuerberater 
entschieden werden, ob die Buchführung 
nicht bereits im Januar 2012 umgestellt  

werden sollte, um die gewünschte In-
formationstiefe frühzeitig erkennen zu 
können und um für 2013 fit zu sein. Die 
tatsächlichen Dimensionen der Umstel-
lungen (Neueinrichtung von bis zu meh-
reren Hundert Konten) können nur im 
jeweiligen Einzelfall festgestellt werden. 
Eine frühzeitige Anpassung des unter-
jährigen Buchungsverhaltens verhindert 
das zeit- und kostenintensive Nachar-
beiten bei der Jahresabschlusserstel-
lung. 

Hintergrund für die Einführung der E-
Bilanz ist u. a. der Ausbau des Risiko-     
. 

managementsystems (RMS) durch 
die Finanzverwaltung. Die Finanzver-
waltung will im Laufe der Jahre aus 
den übermittelten Daten Filtersysteme 
erstellen, die Abweichungen der Da-
ten in Bilanzen oder Gewinn- und 
Verlustrechnungen „von der Norm“ 
elektronisch ermitteln, um so gezielter 
Betriebsprüfungen durchführen zu 
können. Unternehmen, deren Bilan-
zen „der Norm entsprechen“ sollen 
dann weitestgehend unbeanstandet 
„durchlaufen“. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein polnischer Unternehmer vermietete Stände auf Messen 
und Ausstellungen. Er erbrachte seine Tätigkeiten jedoch vor 
Umstellung des Dienstleistungsortes auf das Empfängerort-
prinzip. Seine Tätigkeit umfasste die vorübergehende Bereit-
stellung von Ausstellungs- und Messeständen an Kunden, die 
Erstellung eines Entwurfs und dessen Visualisierung. Teilweise 
beförderte er die Elemente des Standes und montierte am Ort, 
an dem die Messe oder Ausstellung stattfand. Die Vergütung 
für die Bereitstellung der Stände trat zu dem Entgelt hinzu, das 
die Aussteller an den Veranstalter des Ereignisses zahlen, um 
an diesem teilnehmen zu können. Dieses Entgelt umfasste 
insbesondere die Kosten für Versorgungsleistungen, die Infra-
struktur und den Mediendienst. Für die Ausstattung und Errich-
tung des Standes hingegen war jeder Aussteller selbst verant-
wortlich. Die Eintrittsgelder, die bei bestimmten Messen oder 
Ausstellungen von den Besuchern verlangt wurden, flossen 
ausschließlich deren Veranstaltern zu. 

Der Europäische Gerichtshof entschied: Eine Dienstleistung, 
die darin besteht, für Kunden, die ihre Waren oder Dienstleis-
tungen auf Messen und Ausstellungen vorstellen, einen             
. 

Messe- oder Ausstellungsstand zu entwerfen, vorübergehend 
bereitzustellen und gegebenenfalls, zu befördern und aufzu-
stellen ist, 

 eine Werbeleistung, wenn der betreffende Stand für Wer-
bezwecke entworfen oder verwendet wird, oder 

 eine Leistung im Zusammenhang mit Messen und Ausstel-
lungen, wenn der betreffende Stand für eine bestimmte 
Messe oder Ausstellung zu einem Thema aus dem Be-
reich der Kultur, der Künste, des Sports, der Wissenschaf-
ten, des Unterrichts, der Unterhaltung oder einem ähnli-
chen Gebiet entworfen und bereitgestellt wird oder wenn 
der Stand einem Modell entspricht, dessen Form, Größe, 
materielle Beschaffenheit oder Aussehen vom Veranstalter 
einer bestimmten Messe oder Ausstellung festgelegt wur-
de, 

 eine Vermietung beweglicher Gegenstände, wenn die 
entgeltliche vorübergehende Bereitstellung der materiellen 
Bestandteile, die den betreffenden Stand bilden, ein be-
stimmendes Element dieser Dienstleistung ist. 

 

Messestandbau ist regelmäßig keine Leistung im Zusammenhang mit einem Grundstück 

 

Rückstellungen zur Nachbetreuung von Versicherungsverträgen 

Rückstellungen sind grundsätzlich für alle ungewissen Verbindlichkeiten zu bilden, soweit es sich um erbrachte Vorleistungen oder 
Erfüllungsrückstände handelt. Dabei müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 

 Es handelt sich um eine dem Grunde und/oder der Höhe nach ungewisse Verbindlichkeit gegenüber einem Dritten. 

 Der Eintritt des belastenden Ereignisses muss wahrscheinlich sein. 

 Die Verbindlichkeit ist wirtschaftlich in der Vergangenheit verursacht worden. 

 Die wirtschaftliche Belastung muss bis zum Bilanzstichtag eingetreten sein. 

Demgegenüber dürfen Ansprüche und Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften in der Bilanz nicht ausgewiesen werden. 

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Grundsätze gehören zu den Rückstellungen wegen eines Erfüllungsrückstands auch 
diejenigen eines Versicherungsvertreters, der seine Abschlussprovision nicht nur für die Vermittlung des Versicherungsvertrags, 
sondern auch rechtlich verpflichtend für deren weitere Betreuung erhält. Dabei ist auf die im Unternehmen künftig insgesamt anfal-
lenden Aufwendungen (Einzel- und Gemeinkosten) für die Betreuung abzustellen. 

In die Berechnung der Höhe des Rückstellungsbetrags müssen die nachfolgenden Umstände einfließen: 

 Anzahl der Versicherungsverträge, für die künftig Betreuungsleistungen ohne besondere Vergütung aufgrund rechtlicher Ver-
pflichtungen zu erbringen sind. 

 Berücksichtigt werden dürfen lediglich Leistungen für die Betreuung bereits abgeschlossener Verträge, (Werbe-)Leistungen für 
das Neugeschäft sind nicht zu berücksichtigen. 

 Bei Einzelunternehmen oder Personengesellschaften ist der Aufwand des Betriebsinhabers oder Gesellschafters nicht berück-
sichtigungsfähig. 

 Der voraussichtlich erforderliche Zeitaufwand pro Jahr und Vertrag ist anhand einzelner Kriterien darzulegen, nämlich: 

 Beschreibung der einzelnen Betreuungstätigkeiten 

 Zeitbedarf für die jeweilige Tätigkeit 

 Häufigkeit der jeweiligen Tätigkeit während der gesamten Vertragslaufzeit 

 Höhe der Personalkosten pro Stunde für die Betreuungstätigkeit 

 Laufzeit bzw. Restlaufzeit der einzubeziehenden Verträge 

 Berücksichtigung, dass ein Teil der Verträge vorzeitig gekündigt wird 

 Die darüber zu führenden Angaben und Aufzeichnungen müssen so konkret und spezifiziert sein, dass eine angemessene 
Schätzung der Höhe zu erwartender Betreuungsaufwendungen möglich ist. 

 

Vorliegen einer Gewinnerzielungsabsicht trotz langjähriger 
Verluste 

 Trotz langjähriger Verluste kann eine 
Gewinnerzielungsabsicht gegeben sein, 
wenn rechtzeitig Maßnahmen ergriffen 
werden, um den Betrieb innerhalb eines 
überschaubaren Zeitraums in die Ge-
winnzone zu führen. 

Der Bundesfinanzhof hat sich mit dieser 
Problematik im Fall der Ehefrau eines 

freiberuflich tätigen Arztes befasst, die bei 
ihm angestellt und nebenbei im Rahmen 
eines Einzelhandels gewerblich tätig war. 
Dieser Einzelhandel mit verschiedenen 
Gegenständen wurde vom Einfamilienhaus 
des Ehepaares aus betrieben. Zusätzlich 
war ein Raum in der Innenstadt angemie-
tet. Außerdem bot die Ehefrau ihre Waren 
mehrmals im Jahr bei Veranstaltungen und 
Messen an. 

 

Die erzielten Verluste erkannte das 
Finanzamt nicht an und ging von 
Liebhaberei aus. Das Gericht hat dies 
bestätigt und erläuterte in seiner Ent-
scheidung die Kriterien, die für eine 
Gewinnerzielungsabsicht sprechen. In 
dem geschilderten Fall waren ent-
sprechende Maßnahmen erkennbar 
nicht ergriffen worden. Es deutete 
vielmehr einiges darauf hin, dass hier 
Kosten der privaten Lebensführung in 
den betrieblichen Bereich verlagert 
wurden. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mahnung in Verzug setzen. Der Mah-
nung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid. 

Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 

 für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 

 die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 

 der Schuldner die Leistung verweigert, 

 besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; dies gilt gegenüber einem 
Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung besonders hingewiesen wurde. 

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf enthaltenen Verbraucherhinweis) 
bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 

Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte bzw. für 
Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um welche die Bezugsgröße 
seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefi-
nanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1.1.2009: 
 

Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung 

1.1. bis 30.6.2009 1,62 % 6,62 % 9,62 % 

1.7. bis 31.12.2009 0,12 % 5,12 % 8,12 % 

1.1. bis 30.6.2010 0,12 % 5,12 % 8,12 % 

1.7. bis 31.12.2010 0,12 % 5,12 % 8,12 % 

1.1. bis 30.6.2011 0,12 % 5,12 % 8,12 % 

1.7. bis 31.12.2011 0,37 % 5,37 % 8,37 % 

1.1. bis 30.6.2012 0,12 % 5,12 % 8,12 % 

 

.Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hatte noch im 
Oktober 2011 darauf hingewiesen, dass die bisherige Papier-
Lohnsteuerkarte ab dem 1.1.2012 durch die elektronische 
Lohnsteuerkarte ersetzt wird. Mit Schreiben vom 18.11.2011 
hat das Ministerium die Verzögerung des Starttermins bekannt 
gegeben und Folgendes mitgeteilt: 

 Die Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte 2010 bzw. der 
vom Finanzamt ausgestellten Ersatzbescheinigung 2011 
(Steuerklasse, Kinderfreibeträge, Kirchensteuermerkmal 
und ggf. Freibeträge) gelten bis zum Beginn des elektroni-
schen Verfahrens weiter. Dies bedeutet, dass Arbeitneh-
mer diese Unterlagen bei einem Arbeitgeberwechsel dem 
neuen Arbeitgeber aushändigen müssen. 

 

 Bei Änderungen, die weder auf der Lohnsteuerkarte 2010 
noch auf der Ersatzbescheinigung 2011 eingetragen sind, 
muss der Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber das Informati-
onsschreiben des Finanzamts über die elektronisch ge-
speicherten Daten (soweit diese zutreffend sind) oder den 
Ausdruck des Finanzamts der ab 2012 gültigen ELStAM 
übergeben. 

 Ein evtl. falscher Lohnsteuerabzug kann ggf. mit Beginn 
des elektronischen Verfahrens oder durch die Einkom-
mensteuerveranlagung berichtigt werden. 

Elektronische Lohnsteuerkarte erst ab 1.1.2013 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Überlässt ein Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern Wohnungen 
und werden Nebenkosten ganz oder teilweise nicht erhoben, 
führt dies nicht zwangsläufig zu einem Sachbezug. Von einer 
verbilligten Überlassung ist nur dann auszugehen, wenn die 
tatsächlich erhobene Miete mit den tatsächlich abgerechneten 
Nebenkosten die ortsübliche Miete unterschreitet. Als ortsüb-
licher Mietwert ist jeder Wert anzusehen, den der Mietspiegel 
im Rahmen einer Spanne zwischen mehreren Mietwerten für 
vergleichbare Wohnungen ausweist. 

Zudem muss im Rahmen eines Fremdvergleichs geprüft 
werden, ob die verbilligte Überlassung durch das Arbeitsver-
hältnis veranlasst ist. Wenn der Arbeitgeber vergleichbare 
Wohnungen fremden Dritten zu einem niedrigeren als dem 
ortsüblichen Mietzins überlässt oder Nebenkosten nur teil-
weise weiter berechnet, spricht dieses gegen einen Veran-
lassungszusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis. 

 

Sachbezug durch verbilligte Überlassung von Wohnungen 

 

Verpflichtung des Arbeitgebers zur Erteilung eines pflichtgemäßen qualifizierten Zeugnisses 

Haben sich ein Arbeitgeber und sein Arbeitnehmer in einem Prozessvergleich vor dem Arbeitsgericht darauf verständigt, dass der 
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer entsprechend einem vom Arbeitnehmer gefertigten Entwurf ein „pflichtgemäßes qualifiziertes Zeug-
nis“ erteilt, so braucht der Arbeitgeber den Entwurf des Arbeitnehmers nicht ohne jede Änderung zu übernehmen. Vielmehr darf der 
Arbeitgeber in einem solchen Falle prüfen, ob die von dem Arbeitnehmer vorgeschlagenen Formulierungen den Grundsätzen der 
Zeugniswahrheit und Zeugnisklarheit entsprechen. Soweit dies nicht der Fall ist, darf der Arbeitgeber den Entwurf abändern. Dies 
geht aus einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts hervor. 

 

Freie Unterkunft oder freie Wohnung als Sachbezug ab 1.1.2012 

Die Gewährung freier Unterkunft oder freier Wohnung ist bei der Berechnung der Lohnsteuer und der Sozialversicherungsbeiträge zu 
berücksichtigen. 

Dabei ist zu unterscheiden zwischen 

 freier Wohnung: 

 Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Wohnung unentgeltlich zur Verfügung, ist der ortsübliche Mietpreis zu berück-
sichtigen. Für Nebenkosten ist der Endpreis am Abgabeort anzusetzen. 

 Unter einer Wohnung ist eine geschlossene Einheit von Räumen zu verstehen, in denen ein selbstständiger Haushalt geführt 
werden kann. 

 freier Unterkunft: 

 Werden Räume überlassen, die keine Wohnung sind, handelt es sich um eine Unterkunft. 

 Ab dem 1.1.2012 gelten folgende Sachbezugswerte: 

Sachbezugswert freie Unterkunft Monat 

€ 

Kalendertag 

€ 

Alte und Neue Bundesländer 212,00 7,07 
 

 Heizung und Beleuchtung sind in diesen Werten enthalten. 

 Ist der Arbeitnehmer in den Haushalt des Arbeitgebers aufgenommen oder ist die Unterkunft mit mehreren Beschäftigten 
belegt, vermindern sich die Werte. 

 Für Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und für Auszubildende beträgt der Sachbezugswert 180,20 € 
im Monat (6,01 € kalendertäglich). 

Freie Verpflegung als Sachbezug ab 1.1.2012 
Erhalten Arbeitnehmer als Arbeitsentgelt Sachbezüge in Form von Verpflegung, richtet sich der Wert nach der Sachbezugsverord-
nung. 

Die sich aus der Sachbezugsverordnung ergebenden Werte werden in die Berechnung der Lohnsteuer und der Sozialversicherungs-
beiträge einbezogen. 

Die freie Verpflegung umfasst die Mahlzeiten Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Stellt der Arbeitgeber nicht alle Mahlzeiten zur 
Verfügung, ist der anteilige Sachbezugswert nur für die gewährte Mahlzeit anzusetzen. Für Jugendliche und Auszubildende gibt es 
keinen Abschlag mehr. Für Familienangehörige sind geringere Werte anzusetzen. 

Ab dem 1.1.2012 gelten folgende Werte: 

 Monat 

€ 

Kalendertag 

€ 

Werte für freie Verpflegung 

alle Mahlzeiten 219,00 7,30 

Werte für teilweise Gewährung freier Verpfle-
gung 

Frühstück 47,00 1,57 

Mittag- u. Abendessen je 86,00 2,87 

 

Bei der Gewährung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten im Betrieb sind für sämtliche Arbeitnehmer einheitlich anzuset-
zen: 

 1,57 € für das Frühstück 

 2,87 € für Mittag-/Abendessen. 


